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1. Planerfordernis  

Die Gemeinde Ramstedt hat in Ihrer Sitzung am 16.01.2025 die 3. Änderung des 

Flächennutzungsplans (FNP) beschlossen, um auf Ihrem Gemeindegebiet die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Windenergieanlagen zu 

schaffen. Für die Umsetzung der europäischen RED III (Renewable Energy Directive) 

wurde u.a. am 15.08.2025 das Baugesetzbuch novelliert und der § 249c BauGB 

eingefügt. Demnach sind Windenergiegebiete als Beschleunigungsgebiete im 

Flächennutzungsplan darzustellen. 

Mit Urteil vom 22.03.2023 hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) Schleswig die 

Landesverordnung über den Windregionalplan I in einem Normenkontrollverfahren für 

unwirksam erklärt. Die Landesregierung hatte daraufhin Beschwerde gegen die 

Nichtzulassung der Revision beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Das 

Bundesverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 20. Februar 2024 diese Beschwerde 

zurückgewiesen. Damit ist der Regionalplan Windenergie für den Planungsraum I 

rechtskräftig aufgehoben. 

Aufgrund dessen findet im Planungsraum I die Gemeindeöffnungsklausel nach § 245 e 

Abs. 5 BauGB keine Anwendung. Windenergieanlagen sind in dem Planungsraum 

derzeit gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB im Außenbereich privilegiert. Die Errichtung und 

der Betrieb von Windenergieanlagen können somit auch ohne Durchführung eines 

Bauleitplanverfahrens erfolgen. 

Die Gemeinde Ramstedt möchte dennoch die Windenergienutzug auf ihrem 

Gemeindegebiet durch die Darstellung eines ĂBeschleunigungsgebietes für die 

Windenergie an Landñ im Flächennutzungsplan verankert wissen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass die gesetzliche Privilegierung von Windenergieanlagen eine 

eigenständige planerische Steuerung durch die Gemeinde nicht ausschließt (vgl. VGH 

Mannheim, Beschluss vom 26.06.1997 - 8 S 967/97, Rz. 19). 

Für die Gemeinde ergibt sich das Erfordernis einer planerischen Festlegung 

insbesondere vor dem Hintergrund früherer Klageverfahren sowie der noch nicht 

abgeschlossenen Aufstellung der Regionalpläne. Vorrangiges Ziel ist die 

Gewährleistung von Planungssicherheit sowohl für die Vorhabenträger als auch für die 

Gemeinde selbst. Die Nutzung der Windenergie trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung 

der Gemeinde bei und eröffnet zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für 

kommunale Aufgaben. Um diese Zielsetzung langfristig abzusichern, soll die betreffende 

Flªche im Flªchennutzungsplan als ĂBeschleunigungsgebiet f¿r die Windenergie an 

Landñ dargestellt werden. Dadurch wird gewªhrleistet, dass die Windenergienutzung 

künftig gegenüber konkurrierenden Nutzungen als öffentlicher Belang durchgesetzt 

werden kann. 

Zudem ist die Zulässigkeit von Vorhaben im Außenbereich gemäß § 35 (1) Nr. 5 BauGB 

daran geknüpft, dass öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Da eine 

maßstabsgerechte Betrachtung einzelner Gemeindegebiete auf Ebene der 

Regionalplanung kaum möglich ist und in der Vergangenheit rechtliche 

Herausforderungen mit sich brachte, sieht die Gemeinde die Änderung des 
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Flächennutzungsplans als notwendig an, um öffentliche Belange sorgfältig abwägen zu 

können. Zusätzlich trägt ein Bauleitplanverfahren zur höheren Akzeptanz innerhalb der 

Bevölkerung bei und ermöglicht eine aktive Einbindung der Bürger in die Planung. 

Nicht zuletzt sieht sich die Gemeinde Ramstedt auch in der Verantwortung, einen Beitrag 

zur sicheren und nachhaltigen Energieversorgung zu leisten. Die Ausweisung geeigneter 

Flächen für die Windenergienutzung unterstützt den Wandel hin zu einer unabhängigen, 

erneuerbaren Energiegewinnung. Gleichzeitig ist sie ein wichtiger Schritt im 

Klimaschutz, da der Ausbau erneuerbarer Energien aktiv zur Reduzierung von COϜ-

Emissionen beiträgt und langfristig hilft, den Klimawandel einzudämmen. 

Im April 2025 wurde der 2. Entwurf des Landesentwicklungsplans (LEP) veröffentlicht. 

Demnach liegt der Geltungsbereich der 3. Änderung des FNP innerhalb der 

Potenzialfläche PR1_NFL_005. Es stehen somit absehbar keine Ziele der Raumordnung 

der Planung entgegen.  

Die GFN mbH wurde beauftragt, die Planunterlagen für die 3. Änderung des 

Flächennutzungsplans der Gemeinde Ramstedt zu erstellen. 

2. Bestehender Flächennutzungsplan  

Im gültigen Flächennutzungsplan sind die Flächen des Geltungsbereichs der 3. 

Änderung des FNP als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt (Abbildung 1). Im 

Süden liegt eine kleine Fläche, die als gesetzlich geschütztes Biotop gekennzeichnet ist 

und östlich davon ein archäologisches Interessengebiet.  
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Abbildung 1: Auszug aus dem gültigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ramstedt (Kreis 

Nordfriesland 2011), rote Umrandung = ungefähre Lage des Geltungsbereichs der 3. Änderung 

des FNP 

3. Planinhalt  

3.1. Grenzen des Geltungsbereich s  

Der Geltungsbereich der 3. Änderung des FNP wird   

Å im Norden und Osten durch die Gemeindegrenze, 

Å im Süden und Westen durch den Abstand von 400 m zur Bebauung im 

Außenbereich und 

Å im Südwesten durch den Abstand von 800 m zur Bebauung im Innenbereich 

begrenzt (vgl. Abbildung 2). 

Der Geltungsbereich hat insgesamt eine Größe von 70 ha.  
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Abbildung 2: Übersicht Geltungsbereich der 3. Änderung des FNP  

3.2. Darstellungen  

Innerhalb des Geltungsbereichs wird künftig ein ĂBeschleunigungsgebiet für die 

Windenergie an Landñ gem. Ä 249c BauGB dargestellt. Innerhalb des 

Beschleunigungsgebietes ist die landwirtschaftliche Nutzung erlaubt. Zudem ist die 

Errichtung eines Batteriespeichers sowie weitere Nebenanlagen im Zusammenhang mit  
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der Nutzung von Windenergie zulässig. Nachrichtlich dargestellt werden der Verlauf der 

Richtfunktrasse, sowie die im Geltungsbereich verlaufenden Verbandsgewässer. 

  

 

Abbildung 3: Auszug aus der Planzeichnung 

4.  Planungsgrundlagen  

4.1. Lage im Raum  

Der Geltungsbereich liegt im Nordosten der Gemeinde Ramstedt im Kreis Nordfriesland.  

Großräumig befindet sich der Geltungsbereich südöstlich der Stadt Husum zwischen den 

Siedlungen Winnert, Schwabstedt und Ramstedt. Die nachfolgende Abbildung 4 gibt 

eine Übersicht über die Lage im Raum. 
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Abbildung 4: Lage im Raum 

Naturräumlich liegt der Geltungsbereich in der Schleswig-Holsteinischen Geest und 

darin in der Bredstedt-Husumer Geest. Der Naturraum gehört zur Hohen Geest und hebt 

sich durch den Altmoränenkomplex von der Umgebung ab. Zerschnitten wurde das 

höher gelegene Gebiet durch Flüsse wie die Treene sowie abfließende Schmelzwässer 

der letzten Eiszeit (heutige Talräume von Soholmer Au und Arlau). Die ursprüngliche 

Vegetation der Altmoränenlandschaft war der Eichen- oder Eichen-Buchen-Mischwald 

und in den Niederungen Bruchwälder und Moorvegetation. Durch eine zunehmende 

Nutzung entstanden große Heideflächen, die ab 1871 mit Nadelbäumen aufgeforstet 

wurden; landwirtschaftliche Standorte wurden melioriert. Von den ehemals großen 

natürlichen Waldflächen sind aktuell nur noch vereinzelte Standorte erhalten geblieben, 

z.B. in der Ostenfelder Geest. 

Die Flächennutzung innerhalb des Geltungsbereichs ist durch Landwirtschaft geprägt, 

wobei zu etwas gleichen Teilen Ackernutzung und Wirtschaftsgrünland vorliegt. 
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4.2.  Biotopverbund und Schutzgebiete  

Im Umfeld von bis zu 6 km um den Geltungsbereich befinden sich die in Tabelle 1 und 

Abbildung 5 dargestellten Schutzgebiete und Flächen des landesweiten 

Biotopverbundsystems (BVS). 

Tabelle 1: Schutzgebiete im Umfeld bis 6 km Entfernung  

Typ Schutzgebiete/Biotopverbundflächen  Abstand  

NATURA 2000  

FFH-Gebiet 

DE 1521-391: Wälder der Ostenfelder Geest (3 Teilgebiete im 

6 km-Umfeld) 
800 m 

DE 1322-391: Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und 

Bollingstedter Au 
1,4 km 

EGV 
DE 1622-493: Eider-Treene-Sorge-Niederung (2 Teilgebiete 

im 6 km-Umfeld) 
1,7 km 

Nationale Schutzgebiete  

NSG Wildes Moor bei Schwabstedt 1,8 km 

LSG Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit vorgelagerter Marsch innerhalb 

Biotopverbund  

Schwerpunktbereich 

Wildes Moor bei Schwabstedt und Umgebung 630 m 

Schwabstedter Westerkoog  1,9 km 

Staatsforst südwestlich Ostenfeld     3,3 km 

Treenetal zwischen Hude und Seeth   2,9 km 

Wälder der Ostenfelder Geest 4,9 km 

Rüterlandmoor in der Südermarsch südlich Milstedt 5,4 km 

Verbundachse 
Grünlandflächen mit Kleingewässern bei Holbek 530 m 

Alle über 1 km entfernt, auf Auflistung wird verzichtet.  
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Abbildung 5: Schutzgebiete und Flächen des Biotopverbundsystems im 6 km-Umfeld um den 

Geltungsbereich 

 

Im 6 km-Umkreis um den Geltungsbereich befinden sich zwei FFH-Gebiete und ein 

Europäisches Vogelschutzgebiet. Das FFH-Gebiet ĂWªlder der Ostenfelder Geestñ (DE 

1521-391) liegt rd. 800 m östlich des Geltungsbereichs. Es besteht aus mehreren 

Teilgebieten, von denen drei im 6 km-Umfeld liegen. Das FFH-Gebiet ĂTreene 
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Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Auñ (DE 1322-391) liegt rd. 1,4 km 

östlich des Geltungsbereichs. Das EU-Vogelschutzgebiet ĂEider-Treene-Sorge-

Niederungñ liegt mit zwei Teilgebieten im 6 km-Umfeld um den Geltungsbereich in einer 

minimalen Entfernung von 1,7 km. Die Teilgebiete erstrecken sich dabei von Ost, über 

Süd nach West des Geltungsbereichs. Eine Betroffenheit kann nicht von vornherein 

ausgeschlossen werden, weshalb eine Natura2000-Verträglichkeitsprüfung für das EU-

Vogelschutzgebiet und Vorprüfungen für die beiden FFH-Gebiete durchgeführt werden. 

Die Prüfungen liegen der Begründung als Anlage bei. Eine Zusammenfassung ist Kap. 

0 zu entnehmen.  

Das FFH-Gebiet ĂTreene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Auñ und 

das Vogelschutzgebiet sind teilweise als Naturschutzgebiet ĂWildes Moor bei 

Schwabstedtñ (geringste Entfernung betrªgt 1,8 km zum Geltungsbereich) und 

Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems (Entfernung zum Geltungsbereich rd. 

630 m) ausgewiesen. Auswirkungen durch die Planung auf das Naturschutzgebiet und 

den Schwerpunktbereich sind aufgrund der Entfernung nicht zu erwarten. Es erfolgen 

keine direkten Eingriffe in die Schutzgebiete. 

Zudem liegt der Geltungsbereich innerhalb des ehemaligen Landschaftsschutzgebietes 

ĂOstenfeld-Schwabstedter Geest mit vorgelagerter Marschñ. Auswirkungen auf das 

Schutzgebiet werden in Kapitel 6.2.9 betrachtet. 

In rd. 530 m südlicher Entfernung liegt eine Verbundachse des Biotopverbundsystems, 

welche Grünlandflächen und Kleingewässer bei Holbek umfasst. Aufgrund der 

Entfernung und der Kleinräumigkeit sind keine Auswirkungen auf die Verbundachse 

durch die Planung zu erwarten. 

In bis zu 6 km Entfernung um den Geltungsbereich befinden sich weitere 

Schwerpunktbereiche und Verbundachsen des Biotopverbundsystems, die jedoch 

jeweils über 1 km entfernt liegen. Auswirkungen können ausgeschlossen werden. 

4.3. Ziele und Vorgaben der Raumordnung  

4.3.1 Landesentwicklungsplan  

Der derzeit g¿ltige Landesentwicklungsplan ist der ĂLandesentwicklungsplan Schleswig-

Holstein ï Fortschreibung 2021ñ (MILIG-SH 2021). Entsprechend der Fortschreibung 

befindet sich der Geltungsbereich im ländlichen Raum. Zudem liegt er innerhalb eines 

Vorbehaltsraums für Natur und Landschaft und einem Entwicklungsraum für Tourismus 

und Erholung. Im näheren Umfeld beginnt der 10 km-Umkreis um das Mittelzentrum der 

Stadt Husum sowie der Stadt- und Umlandbereich im ländlichen Raum rund um Husum. 

In den Vorbehaltsräumen für Natur und Landschaft werden großräumige, 

naturraumtypische und reich mit naturnahen Elementen ausgestattete Landschaften 

zusammengefasst. Die Vorbehaltsgebiete sollen der Entwicklung und Erhaltung 

ökologisch bedeutsamer Lebensräume und der Sicherung der Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts dienen. In diesen Gebieten sollen Maßnahmen und Planungen nur 

durchgeführt werden, wenn sie Naturhaushalt und Landschaftsbild nicht erheblich 
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beeinträchtigen und zu keiner negativen, dauerhaften Veränderung der Landschaft 

führen. Erhebliche Eingriffe sind nur dann hinnehmbar, wenn sie im überwiegenden 

öffentlichen Interesse erforderlich sind und angemessen ausgeglichen werden. In den 

Regionalplänen sind diese Räume weiter differenzierend als Vorbehaltsgebiete für Natur 

und Landschaft darzustellen. 

Die Entwicklungsräume für Tourismus und Erholung umfassen Räume, die sich aufgrund 

der naturräumlichen und landschaftlichen Voraussetzungen und Potenziale sowie ihrer 

Infrastruktur für Tourismus und Erholung besonders eignen. In ihnen soll eine gezielte 

regionale Weiterentwicklung der Möglichkeiten für Tourismus und Erholung angestrebt 

werden. 

Belange, die der Planung entgegenstehen, werden nicht abgebildet. 

In der 2020 beschlossenen Teilfortschreibung des LEP speziell zum ĂSachthema Windñ, 

wurden textlich die Grundsätze und Ziele formuliert, die bereits konkretisiert für die 

Ebene des Regionalplans umgesetzt wurden. Diese werden im folgenden Kapitel 4.3.2 

dargestellt, auch wenn der Regionalplan für den Planungsraum I (MILIG-SH 2020) für 

ungültig erklärt wurde. 

Darüber hinaus wurde im April 2025 der 2. Entwurf der Teilfortschreibung des LEP zum 

Sachthema Windenergie (MIKWS 2024) veröffentlicht. Darin wurden Ausschlusskriterien 

(Ziele der Raumordnung) und Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 

Ermessensentscheidungen (Grundsätze) für die Windenergienutzung in Schleswig-

Holstein dargestellt. Der Geltungsbereich betrifft keine Ziele der Raumordnung und liegt 

gemäß dem Entwurf der Teilfortschreibung innerhalb der Potenzialfläche 

PR1_NFL_005. In der folgenden Abbildung sind die Grundsätze der Raumordnung 

dargestellt, die den Geltungsbereich betreffen. 
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Abbildung 6: Grundsätze der Raumordnung im Umfeld des Geltungsbereichs gem. 2. Entwurf der 

Teilfortschreibung des LEP 2025 

Innerhalb des Geltungsbereichs liegen einzelne Kleinstbiotope sowie Kompensations-

/Ökokontoflächen. Details hierzu sind den Kapiteln 5.11 und 6.2.5 zu entnehmen. Zudem 

quert eine Richtfunktrasse den Geltungsbereich im Nordosten, welche in der 



Planungsgrundlagen  

GFN mbH (24_245) 18.12.2025: Gemeinde Ramstedt 3. Änd. FNP - Begründung und Umweltbericht 12 

Planzeichnung nachrichtlich übernommen wird. Im Osten grenzt an den Geltungsbereich 

ein Schwerpunktbereich für Tourismus und Erholung an. In den Schwerpunkträumen für 

Tourismus und Erholung soll dem Tourismus und der Erholung besonderes Gewicht 

beigemessen werden. In diesen Bereichen sollen vorhandene Einrichtungen und 

Angebote gestärkt und die touristische Entwicklung gezielt gefördert werden. Die 

Nutzung von Windenergie steht dem nicht entgegen. Im Süden ragt der Geltungsbereich 

in den 800 bis 1.000 m Umgebungsbereich von Siedlungsbereichen mit Wohn- und/oder 

Erholungsfunktion (hier bezogen auf die Ortslage Ramstedt) hinein. Die Gemeinde 

Ramstedt sieht sich in ihrer Entwicklung durch die Planung weder gehemmt und hält 

zudem ein Schutzabstand von 800 m für ausreichend (siehe Kapitel 5.3). Der südliche 

Bereich überlagert sich zudem mit einem Denkmalschutzbereich. Es handelt sich um 

den Umgebungsschutzbereich der Kirche St. Jakobi in Schwabstedt sowie um den 

Schutzbereich um ein Hügelgrab. Letzteres ragt nur geringfügig in den Geltungsbereich 

hinein. Das Archäologische Landesamt hat der Planung bereits zugestimmt. Insofern 

werden keine erheblichen Beeinträchtigungen des Denkmalschutzbereichs erwartet. 

Darüber hinaus liegt der Geltungsbereich vollständig innerhalb einer Hauptachse des 

Vogelzugs. Eine nähere Betrachtung erfolgt innerhalb des Umweltberichts unter Kapitel 

6.2.6. 

4.3.2 Regionalplan  

Gemäß Regionalplan für den Planungsraum V (IM-SH 2002) liegt der Geltungsbereich 

im ländlichen Raum und innerhalb eines Gebietes mit besonderer Bedeutung für 

Tourismus und Erholung (Abbildung 7).  

Darstellungen, die der Windenergienutzung grundsätzlich entgegenstehen, trifft der RP 

(2002) nicht. 
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Abbildung 7: Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum V (2002) 

Derzeit stellt das Land Schleswig-Holstein neue Regionalpläne für die drei 

Planungsräume auf. Sie sollen künftig die noch geltenden Regionalpläne für die ehemals 

fünf Planungsräume in Schleswig-Holstein ersetzen. Vom 10. Juli bis 9. November 2023 

fand das erste Beteiligungsverfahren zu den Regionalplanentwürfen statt. Nachfolgend 

werden die Inhalte des Entwurfs zum Planungsraum I dargestellt. Die Inhalte 

unterscheiden sich unwesentlich von denen des Regionalplans von 2002. Das Gebiet 

mit besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung wird nun als Entwicklungsgebiet 

Tourismus und Erholung dargestellt. Im Osten grenzt ein Kernbereich Erholung an den 

Geltungsbereich an. 

 

Abbildung 8: Auszug aus dem Regionalplan-Entwurf für den Planungsraum I (MIKWS 2023) 
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Im Rahmen der Teilfortschreibung des Regionalplans für den Planungsraum I zum 

Sachthema Wind (MILIG-SH 2020) wurde in der Gemeinde Ramstedt kein 

Windvorranggebiete ausgewiesen.  

Mit Urteil vom 22.03.2023 hatte das OVG Schleswig die Landesverordnung über den 

Windregionalplan I in einem Normenkontrollverfahren für unwirksam erklärt. Die 

Landesregierung hatte daraufhin Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision 

beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit 

Beschluss vom 20. Februar 2024 diese Beschwerde zurückgewiesen. Damit ist der 

Regionalplan Windenergie für den Planungsraum I (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, 

Stadt Flensburg) rechtskräftig aufgehoben.  

4.4. Ziele und Vorgaben der Landschaftsplanung  

4.4.1 Landschaftsrahmenplan  

Im Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I (MELUND-SH 2020a) wird für den 

Geltungsbereich ein Gebiet mit besonderer Erholungseignung, das für unwirksam 

erklärte Landschaftsschutzgebiet (siehe Kapitel 4.2) und eine Historische 

Knicklandschaft dargestellt (Abbildung 9). 

Im Umfeld sind der Schwerpunktbereich des Biotopverbundsystems, die FFH-Gebiete, 

ein Gebiet, das die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung nach § 13 LNatSchG 

als Naturschutzgebiet (Erweiterung des bestehenden NSG) erfüllt und Waldflächen > 

5 ha dargestellt. Zudem liegen im Umfeld klimasensitive Böden. 
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Abbildung 9: Ziele der Landschaftsrahmenplanung (MELUND SH 2020)  
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4.4.2 Landschaftsplan  

Für die Gemeinde Ramstedt liegt ein Landschaftsplan aus dem Jahr 2000 vor 

(Freischaffende Landschaftsarchitektin Satina Engels 2000).  

Die Fläche des Wertgrünlands (vgl. Kapitel 6.2.5) ist als vorrangige Fläche für den 

Naturschutz in den Gemeinden und auch als Vorschlag zum geschützten 

Landschaftsbestandteil übernommen. Ersteres gilt auch für eine Fläche nördlich davon. 

Bei beiden Flächen handelt es sich um Quellgebiete, welche erhalten bleiben sollen. 

Während der Erfassung der Biotoptypen wurden für die nördliche Fläche allerdings keine 

wertgebenden Strukturen festgestellt. Diese Bereiche werden zudem als Eignungsfläche 

für den Naturschutz dargestellt. Im gesamten Geltungsbereich sind hochwertige und 

sehr hochwertige Knicks dargestellt. Diese kleinstrukturierte Knicklandschaft soll 

erhalten bleiben. In der Entwicklungskarte des Landschaftsplans wird der Vorschlag zur 

Übernahme des Landschaftsschutzgebiets nachrichtlich übernommen.  

Es wird davon ausgegangen, dass die kleinflächigen Strukturen bei der Standortplanung 

umgangen werden können und weitmöglich vorhandene Lücken im Knick für die 

Zuwegungen genutzt werden können. 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 10: Auszug aus der Entwicklungskarte des Landschaftsplans 
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5. Abwägung mit öffentlichen Belangen  

5.1. Emissionen und Immissionen  

Windenergieanlagen führen durch die Rotorbewegung der WEA u.a. zu 

Schallemissionen und optischen Immissionen wie periodischen Schattenwurf. Deshalb 

wurde bei der Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergie das Schutz- und 

Vorsorgeprinzip des BImSchG zugrunde gelegt. Maßgebend herangezogen wurden die 

Immissionsrichtwerte nach der ĂTechnischen Anleitung zum Schutz gegen Lªrm ï (TA 

Lªrm)ñ zum Bundes-Immissionsschutzgesetz ï und die Richtwerte aus den Hinweisen 

zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von WKA 

(Windenergieanlagen-Schattenwurf-Hinweise) der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft 

für Immissionsschutz (LAI).   

Darüber hinaus ist hinsichtlich der Geräuschimmissionen im Einzelfall zu prüfen, ob die 

Immissionsrichtwerte an Gebäuden im Innen- und Außenbereich eingehalten werden, 

da Anlagentyp, -höhe und -standort variable Merkmale darstellen. Bei Überschreitung 

der Grenzwerte werden Maßnahmen wie z.B. der Betrieb im schallreduzierten Modus 

und zeitliche Abschaltungen, in Betracht gezogen.   

Durch die Programmierung über Schattenwurfmodule kann an den einzelnen 

Immissionsorten eine Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte für die 

tägliche als auch die jährliche Beschattungsdauer sicher abgebildet werden. Die zur 

Überschreitung beitragenden WEA könnten dann in Betrieb bei tatsächlichem, real 

auftretendem Schattenwurf abgeschaltet werden.  

Neben der Sichtbarkeit der WEA in der Landschaft stellt auch die nächtliche Befeuerung 

ein auffälliges und weithin sichtbares Element dar. Als Maßnahme zum Schutz der 

Anwohner gegen diese Lichtemissionen werden die WEA mit einer bedarfsgerechten 

Nachtkennzeichnung ausgestattet. Hierdurch kann eine wesentliche Verringerung der 

vom Windpark ausgehenden Lichtemissionen erreicht werden.  

Die immissionsschutzrechtlichen Belange werden im Einzelnen im anlagenbezogenen 

Genehmigungsverfahren geprüft. Durch die Verpflichtung zur Einhaltung der 

vorgeschriebenen Richtwerte sind erhebliche Bedenken ausgeschlossen, weshalb der 

Windenergienutzung der Vorrang eingeräumt wird. 

5.2. Gebot der Rücksichtnahme  

Windenergieanlagen können durch ihre visuelle Wirkung zu Störungen von Anwohnern 

führen. Nach der geltenden Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass ein Abstand 

von mindestens der zweifachen Gesamthöhe (2H) ausreichend ist, damit es nicht zu 

einer optisch bedrängenden Wirkung kommt. Bei einem Abstand zwischen der 

zweifachen und der dreifachen Höhe ist die Wirkung im Einzelfall zu prüfen.  

2024 wurden die Entwürfe der neuen Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans 

veröffentlicht. Mit der neuen Teilfortschreibung entfallen die bisherigen 3H/5H- 

Abstandsregelungen zu Wohnbebauungen (dreifache Anlagengesamthöhe zu 
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Wohnbebauung im Außenbereich, fünffache Anlagengesamthöhe zu Wohnbebauung im 

Innenbereich). Der Wegfall dieser Regelungen wurde auch bereits im Eckpunktepapier 

des Ministeriums für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport vom 19.12.2023 

veröffentlicht. Zu berücksichtigen sind dann nur noch die Abstände zu Siedlungen von 

800 m und zu Einzelwohngebäuden/Splittersiedlungen von 400 m. Diese Abstände 

wurden bei der Abgrenzung des Geltungsbereichs für die Änderung des 

Flächennutzungsplans herangezogen (Kap. 3.1). 

Da die erforderlichen Mindestabstände eingehalten werden, sind keine erheblichen 

optisch bedrängenden Wirkungen zu erwarten. Daher wird der Windenergienutzung der 

Vorrang eingeräumt. 

5.3. Bauliche Nutzungen und Siedlungsentwicklung  

Gemäß den vom Land vorgegebenen Kriterien ist zu Wohnbebauungen im 

Außenbereich ein Abstand von 400 m und zu Siedlungsbereichen im Innenbereich 

(einschließlich planerisch verfestigter Siedlungsflächenausweisungen) ein Abstand von 

800 m einzuhalten. Im Westen und Süden liegen mehrere Bebauungen im 

Außenbereich, zu denen ein Abstand von 400 m einzuhalten ist. Bei der Siedlung 

Ramstedt handelt es sich um einen Siedlungsbereich mit einer Wohn- und 

Erholungsfunktion. Mit dieser Ausweisung kann der Schutzbereich von 800 m auf 

1.000 m erweitert werden (Abwägungskriterium). Dabei bedarf es auch einer Prüfung, 

ob seitens der Gemeinde eine Siedlungsentwicklung in Richtung des geplanten 

Windparks vorgesehen ist (MILIG 2020). Da die Gemeindevertretung der Planung 

zustimmt, findet im vorliegenden Fall der zusätzliche Schutzbereich bis 1.000 m um 

Siedlungsbereiche keine Anwendung; es werden nur die 800 m zum Siedlungsbereich 

von Ramstedt berücksichtigt.  

Windenergieanlagen können durch ihre visuelle Wirkung zu Störungen von Anwohnern 

führen. Nach der geltenden Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass es bei 

Wohnhäusern ab einem Abstand von der dreifachen Gesamthöhe nicht mehr zu einer 

optisch bedrängenden Wirkung kommt. Bei einem Abstand zwischen der zweifachen 

und der dreifachen Höhe ist die Wirkung im Einzelfall zu prüfen.  

Im Rahmen des FNP werden keine Standorte von Windenergieanlagen festgesetzt 

werden, daher erfolgt die Überprüfung der optisch bedrängenden Wirkung im 

Genehmigungsverfahren nach BImSchG. 

Da sich die Gemeinde nicht in ihrer Entwicklung beeinträchtigt sieht, wird der Nutzung 

von Windenergie der Vorrang eingeräumt. 

5.4. Belange der zivilen Luftfahrt  

Für WEA wird aufgrund der Höhen von derzeit bis zu 200 m eine Prüfung durch die 

Deutsche Flugsicherung (DFS) gem. § 14 LuftVG i.V.m. § 32(2) Nr. 9 LuftVG erforderlich. 

Über das Landesamt für Umwelt (LfU) ist die Luftrechtliche Zustimmung der 

Luftfahrtbehörde einzuholen.  
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Eine Tages- und Nachtkennzeichnung entsprechend der Allgemeinen Verwaltungs-

vorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen wird erforderlich. 

Die Vorgaben stehen einer Windenergienutzung nicht im Wege. 

5.5. Militärische Belange  

Windenergieanlagen sind als Luftfahrthindernis in den militärischen Tiefflugkarten zu 

veröffentlichen. Die Bundeswehr weist in ihrer Stellungnahme vom 07.05.2025 darauf 

hin, dass Belange der Bundeswehr betroffen sein können. Der Bundeswehr sind unter 

Bezugnahme des Zeichen I-0731- Angaben über Höhe (Rotordurchmesser, Nabenhöhe) 

und die Standortkoordinate der jeweiligen Windenergieanlage mitzuteilen.  

Diese Auflagen stehen einer Windenergienutzung nicht im Wege. 

5.6. Belange des Denkmalschutzes  

Im Umfeld bis ca. 1 km um den Geltungsbereich befinden sich innerhalb der Ortslage 

Lehmsiek mehrere denkmalgeschützte Wohngebäude. Das nächstgelegene 

höhenwirksame Denkmal ist die Kirche St. Jakobi in rd. 1,5 km Entfernung. Der 

Umgebungsbereich dieser Kirche ist in den übergeordneten Planwerken (Fortschreibung 

des Landesentwicklungsplan sowie dessen Entwürfe) als Umgebungsschutzbereich mit 

2 km abgegrenzt. Entsprechend überlagert sich der Denkmalschutzbereich mit dem 

Geltungsbereich (siehe Abbildung 6). Die denkmalrechtliche und denkmalfachliche 

Beurteilung der potenziellen Beeinträchtigung der Umgebungsbereiche von Denkmälern 

durch raumbedeutsame WEA hängt in allen Fällen stark von der örtlichen Situation des 

Einzelfalles ab. Abstandsradien oder Freihaltesektoren wären daher als pauschalierte 

Tabukriterien nicht sachgerecht. Somit kann dieses Kriterium nur im Bereich der 

Abwägung zum Tragen kommen. Die Veränderung der Umgebung eines unbeweglichen 

Kulturdenkmals bedarf der Genehmigung, wenn sie geeignet ist, dessen Eindruck 

wesentlich zu beeinträchtigen (§ 12 Absatz 1 Nummer 3 DSchG SH). Die Untere 

Denkmalschutzbehörde hat im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung keine 

Stellungnahme abgegeben. Dies kann als Hinweis gewertet werden, dass eine 

erhebliche Beeinträchtigung nicht zu erwarten ist.  

Im Süden ragt zudem der Denkmalschutzbereich eines Hügelgrabes in den 

Geltungsbereich hinein. Das Archäologische Landesamt hat mit Stellungnahme vom 

24.04.2025 der Planung zugestimmt. Die Veränderung der Umgebung eines 

unbeweglichen Kulturdenkmals bedarf der Genehmigung, wenn sie geeignet ist, dessen 

Eindruck wesentlich zu beeinträchtigen (§ 12 Absatz 1 Nummer 3 DSchG SH). Der 

Geltungsbereich liegt außerhalb von archäologischen Interessengebieten. Das im 

gültigen Flächennutzungsplan dargestellte archäologische Interessengebiet liegt nach 

aktueller Datengrundlage außerhalb des Geltungsbereichs. Das Archäologische 

Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) weist in ihrer Stellungnahme zudem auf § 15 

DSchG SH hin: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich 

unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die 

Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin 
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oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort 

liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem 

Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 

Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in 

unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 

Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens 

nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 

Nach § 2 Abs. 2 DSchG sind archäologische Kulturdenkmale nicht nur Funde, sondern 

auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 

Bodenbeschaffenheit.  

Bei Beachtung von Vermeidungsmaßnahmen steht dieser Belang einer Nutzung von 

Windenergie nicht entgegen. 
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Abbildung 11: Denkmal im Umfeld der Planung 

5.7. Wasserrechtliche Belange  

Im Geltungsbereich liegen mehrere Still- und Kleingewässer. Die landwirtschaftlichen 

Nutzflächen werden stellenweise durch Entwässerungsgräben voneinander abgegrenzt. 

Der Eider-Treene-Verband weist in ihrer Stellungnahme vom 30.06.2025 auf mehrere 

Verbandsgewässer hin, die den Geltungsbereich queren. Diese werden zuzüglich des 

vom Eider-Treene- Verbands vorgegebenen Schutzstreifen von 7m beidseits vorsorglich 

in die Planzeichnung aufgenommen. Innerhalb dieses Schutzstreifens sind bauliche 




















































































































































































































